
Stotuten Kultur- und Förderverein «Dos Bildfenster»

Nqme und Zweck

Art. 1 Nqme

Unter dem Nqmen Kultur- und Förderverein nDqs Bildfenster» besteht ein
politisch und konfessionell neutroler und unobhängiger Verein im Sinne von
Art. 50 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches.

Art.2 Zweck

Der Kultur- und Förderverein «Dos Bildfenster» bezweckt und fördert:

q. dos Zusqmmenleben zwischen einheimischer und zuEezogener

Bevölkerung ouf Grundloge der ethischen und morqlischen Werte sowie
gegenseitigem Verstöndnis, Respekt und Toleronz;

b. Choncengleichheit, om wirtschqftlichen, soziolen und kulturellen Leben

der Gesellschoft teilzuhqben.
Es geht dorum, doss jeder Mensch sich om gesellschoftlichen Leben

beteiligen, on den Ressourcen der Gemeinschqft teilhqben und die
eigenen Fähigkeiten und Potenziole entwickeln konn.

ll. Mitgliedschqft

Art. L Aufnohme

Mitglieder können notürliche und juristische Personen sein, die den

Vereinszweck qls Aktiv- oder Possivmitglied, Gönner oder Pqrtner

unterstützen.

Aktivmitglieder mit Stimmrecht sind notürliche Personen, welche die
Angebote und Einrichtungen des Fördervereins nutzen.

Eine Aktivmitgliedschoft beinhaltet einen freien Zugong zur

Kommunikotionsplottform <«Threemo».

Possivmitglieder mit Stimmrecht können notürliche oder juristische

Personen sein, welche den Verein ideell und finonziell unterstützen.
Gönner mit Stimmrecht können nqtürliche oder juristische Personen sein.

Portner mit Stimmrecht können juristische Personen sein.

Aufnohmegesuche sind on den Vorstond zu richten; über die Aufnohme

entscheidet der Vorstond.

Art. 2 Austritt

o. Die Mitgliedschoft erlischt: bei notürlichen Personen durch Austritt,
Ausschluss oder Tod und beijuristischen Personen durch Austritt,
Ausschluss oder Auflösung der juristischen Person.
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Stotuten Kultur- und Förderverein <«Dos Bildfenster»

b. Ein Vereinsoustritt ist mit einem Austrittsschreiben on den Vorstond
jederzeit möglich (quch in schriftlicher Form).

Ein Mitglied konn jederzeit ohne Angoben von Gründen vom Vorstond
wegen Verletzung der Stotuten, Verstösse gegen die Ziele des Vereins,
Beleidigung oder Angriffe gegen Verein, Mitglieder oder Angestellte ous
dem Verein ousgeschlossen werden.

Der Vorstond föllt den Ausschlussentscheid; dos Mitglied konn den
Aussch I ussentscheid on die M itg I iederversom m lu ng weiterziehen.

Bleibt ein Mitglied trotz Mohnung den Mitgliederbeitrog schuldig, konn es
vom Vorstond outomotisch ousgeschlossen werden.

Wenn nichts onderes geregelt ist, entscheidet die Mitgliederversommlung
über den Ausschluss. Vor einem Ausschluss ist dos entsprechende Mitglied
in jedem Foll onzuhören.

Der Austritt ist jederzeit unter Einholtung einer einmonotigen
Kündigungsfrist möglich, Der Mitgliedsbeitrog ist jedoch in jedem Foll bis
zum Ende des Vereinsjohres, in welchem der Austritt erfolgt, geschuldet.
Die Generolversommlung entscheidet endgültig, auch ohne Angabe von
Gründen, über den Ausschluss eines Mitglieds.

lll. Finonzielles

Zur Verfolgung des Vereinszweckes verfügt der Verein über folgende
Mittel:

o. Mitgliederbeitröge
b. Ertröge ous eigenen Veronstoltungen
c. Subventionen
d. Ertröge ous Leistungsvereinbqrungen
e. Spenden und Zuwendungen oller Art

Die Mitgliederbeiträge werden jöhrlich durch die Mitgliederversommlung
festgesetzt. Gönnermitglieder bezohlen einen höheren Beitrog ols
Possivmitglieder. Ehrenmitglieder und omtierende Vorstondsmitglieder
sind vom Beitrog befreit.

Dos Geschäftsjohr entspricht dem Kolenderjohr. Für dos ongebrochene
Johr ist der volle Mitgliederbeitrog zu bezohlen.

Beitrog Aktiv- und Pqssivmitglieder: CHF 50.- pro Privothousholt.
Beitrog Gönner: CHF 100.- pro Privothousholt.
Beitrog Portner: CHF 300.- pro lnstitution fiuristische Person)

Eine Mitgliedschoft ist gleichbedeutend mit einer Fomilie (Mutter, Vqter
und Kinder) oder einem Poor und ist on der VereinsversommlunE durch
eine Stimme vertreten.
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Stotuten Kultur- und Förderverein <«Dos Bildfenster»

Orgone des Vereins

Die Orgone des Vereins sind:

o. die Generolversommlung
b. der Vorstond
c. die Revisionsstelle
d. die Geschöftsstelle

Die M itgliederversgmmlung
Dos oberste Orgqn des Vereins ist die Generolversommlung. Eine
ordentliche Generolversommlung findet jöhrlich vor Mitte April stott.

Die Beschlussfossung ouf dem Zirkulorweg (brieflich, vio E-Moil oder
elektronischer Abstimmungsplottform) ist in begründeten Föllen erlqubt.

Zur Generolversommlung werden die Mitglieder mindestens 30 Toge im
vorqus schriftlich unter Angobe der Troktonden eingeloden. Einlodungen in

elektronischer Form sind gültig.

Anträge für zusötzliche Geschöfte zuhonden der Mitgliederversommlung
sind bis spötestens 1 Woche vor der Versommlung schriftlich on den
Vorstond zu richten.

Der Vorstond oder % der Mitglieder können jederzeit die Einberufung einer
ousserordentlichen M itgliederversommlung unter Angoben des Zwecks
verlongen. Die Versommlung hot innerholb von L4 Togen noch Eingong
des Begehrens zu erfolgen.

Die Mitgliederversommlung hot die folgende unentziehbore Aufgqben und
Kompetenzen:

o. Genehmigung des Johresberichts des Vorstonds
b. Entgegennohme des Revisionsberichts und Genehmigung der

Johresrechnung
c. Entlostung des Vorstondes
d. Wohl des Präsidentenlder Präsidentin und der übrigen

Vorstondsmitglieder sowie der Revisionsstelle.
e. Festsetzung des Mitgliederbeitroges
f. Genehmigung des Johresbudgets
g. Beschlussfossung über dos Tötigkeitsprogrqmm
h. Beschlussfossung über Antröge des Vorstonds und der Mitglieder
i. Anderung der Stotuten
j. Entscheid über Ausschlüsse von Mitgliedern.
k. Beschlussfossung über die Auflösung des Vereins und die Verwendung

des Liquidotionserlöses.
l. Genehmigung des Protokolls der oktuellen Generolversommlung.

Ohne Einwönde gilt dos Protokollnoch einer Woche noch Erholt als
genehmigt.
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Stotuten Kultur- und Förderverein <<Dos Bildfenster»

Jede ordnungsgemöss einberufene Mitgliederversomrnlung ist unobhöngig
von der Anzohl der onwesenden Mitglieder durch die Mehrheit
beschlussfähig.

Bei Stimmengleichheit föllt die/der Vorsitzende den Stichentscheid.

Stqtutenönderungen benötigen die Zustimmung durch die Mehrheit der
Stimmberechtigten.

Über die gefossten Beschlüsse ist zumindest ein Beschlussprotokoll
qbzufossen.

Der Vorstond
Der Vorstond besteht ous 3 Personen.
Die Amtszeit betrögt L Johr. Eine Wiederwohl ist möglich.

Der Vorstond führt die loufenden Geschäfte und vertritt den Verein noch
ou§sen.
Er erlösst Reglemente.
Er konn Arbeitsgruppen (Fochgruppen) einsetzen.
Er konn für die Erreichung der Vereinsziele Personen gegen eine
ongemessene Entschödigung onstellen oder beouftrogen (nqch
Arbeitsrecht),

Weitere Aufgoben und Kompetenzen des Vorstonds

Der Vorstond verfügt über olle Kompetenzen, die nicht von Gesetzes
wegen oder gemöss diesen Stotuten einem onderen Orgon übertrogen
sind.

lm Vorstond sind folgende Ressorts vertreten:

o) Prösidium und Finonzen
b) Ressort öffentlichkeitsorbeit
c) Ressort Bildung

Die Stotuten beinholten Anhönge zu den spezifischen Funktionen der
Mitglieder oder des Ressorts des Vorstondes.

Der Vorstond versommelt sich, so oft es die Geschöfte verlongen. Jedes
Vorstondsmitglied konn unter Angobe der Gründe die Einberufung einer
Sitzung verlonEen.

Sofern kein Vorstondsmitglied mündliche Berotung verlongt, ist die
Beschlussfossung quf dem Zirkulorweg (ouch E-Mqil) gültig.

Der Vorstond ist grundsötzlich ehrenomtlich und unentgeltlich tötig, er hot
Anrecht ouf Vergütung der effektiven Spesen.

Für eine Steuerbefreiung ist die Ehrenomtlichkeit Bedingung.
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Stotuten Kultur- und Förderverein t«Dos Bildfensterr»

Die Revisionsstelle

Die Mitgliederversommlung wählt einen externen Rechnungsrevisor;
welcher die Buchführung kontrolliert und rnindestens einmoljöhrlich eine
Stichkontrol le durchführt.

Die Revisionsstelle erstottet dem Vorstqnd zuhonden der
M itgliederversomml ung Bericht.

Zeichnungsberechtigung
Der Verein wird verpflichtet durch die Kollektivunterschrift des/der
Prösident/in zusommen mit einem weiteren Mitglied des Vorstondes.

Hoftung
Für die Schulden des Vereins hoftet nur dos Vereinsvermögen. Eine
persönliche Hoftung der Mitglieder ist ousgeschlossen.

Auflösung des Vereins
Die Auflösung des Vereins konn durch Beschluss einer ordentlichen oder
ousserordentlichen Mitgliederverssmmlung mit dem Stimmenmehr der
onwesenden Mitglieder erfolgen.

Bei einer Auflösung des Vereins föllt dos Vereinsvermögen on eine
steuerbefreite Orgonisotion in der Schweiz, welche den gleichen oder
einen öhnlichen Zweck verfolgt. Die Verteilung des Vereinsvermögens
unter den Mitgliedern ist ousgeschlossen.

Gerichtsstond
Gerichtsstond für Streitigkeiten ist Loufenburg AG.

lnkrofttreten
Diese Stotuten wurden on der Gründungsversommlung vom 1. Moi 2022
ongenommen und sind mit diesem Dotum in Kroft getreten.

Loufenburg, den L. Moi 2022

Die Prösidentin: Der Protokollführer:

Mortin LerchmüllerEdi ti
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